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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.01.1979

Norm

EO §308 Abs1 A

LPfG §6

Rechtssatz

Bei der Unterhaltsexekution ist der unpfändbare Freibetrag nach § 6 Abs 1 LPfG in der Exekutionsbewilligung

festzusetzen. Dieser Ausspruch des Bewilligungsgerichtes legt das Ausmaß der vom Drittschuldner an den

betreibenden Gläubiger abzuführenden Beträge fest und ist daher für den weiteren Ablauf der Exekution bestimmend.
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